
Bebauungsplan  Nr. 12 (ehemals 4)   
„Werthmannshof“ 
der Gemeinde Lohmen  
 
Abwägung nach  
Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 (2) BauGB und  
Behördenbeteiligung nach § 4 (2) BauGB 
 
 
Abwägungsmaterial 
 
Das Abwägungsmaterial wurde aus dem Originaltext der Stellungnahmen 
angefertigt.  
Die Abwägungsvorschläge wurden hinter den jeweiligen Anregungen kursiv und blau 
gekennzeichnet eingefügt.  
Das Abwägungsmaterial besteht aus insgesamt 18 Seiten. 
 
 

 

 
 
Der B-Plan wurde gem. § 13a Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 BauGB bereits frühzeitig der Öffentlichkeit 
vorgestellt. Dabei gab es eine Stellungnahme von Herrn Wilfried Neick. Die Anregungen von 
Herrn Neick wurden hierbei z.K. genommen und in der Abwägung vom 18.03.2020 
berücksichtigt. 
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Die Aussage, dass der Vorentwurf des B-Plan Nr. 4 bei der Öffentlichkeitsbeteiligung 
veröffentlicht wurde, ist falsch --> siehe Nachweise Verfahrensakte Punkt 2.3 und Punkt 3.6 
 
Über den Umgang mit Stellungnahmen im Rahmen der frühzeitigen Unterrichtung der 
Öffentlichkeit gibt es nach BauGB keine gesetzlichen Vorgaben. 
Trotzdem hat die Gemeindevertretung Lohmen am 31.03.2020 in öffentlicher Sitzung über die 
Hinweise und Anregungen von Herrn Neick einen Abwägungsbeschluss gefasst. Das Ergebnis 
der Abwägung ist Herrn Neick vom Amt Güstrow-Land mit Schreiben vom 06.04.2020 mitgeteilt 
worden.  
Aufgrund der Hinweise von Herrn Neick wurde die Begründung unter 3.2 Regionales 
Raumentwicklungsprogramm Mittleres Mecklenburg/Rostock bezüglich des 
Ersatzwohnungsbaus, 5.2.1. Altlasten und Bodenschutz und 5.4. Immissionsschutz ergänzt. 
Bezüglich der Anforderungen des Immissionsschutzes wurde eine Schallprognose erarbeitet, die 
Ergebnisse wurden in die Planung übernommen. 
Weitere planungsrelevante Hinweise wurden von Herrn Neick nicht gegeben. Die Stellungnahme 
wurde ordnungsgemäß bearbeitet. Es besteht keine Veranlassung, das Abwägungsergebnis der 
Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 
 
Dem Hinweis wird nicht gefolgt. 
 
 

 
 
Das BauGB gibt in § 3 (1) Vorgaben für die frühzeitige, erste Beteiligung und in § 3 (2) Vorgaben 
für die reguläre, zweite Beteiligung der Öffentlichkeit. Die Vorschriften sind nicht zu vermischen. 
Die Gemeinde hat beide Beteiligungen korrekt durchgeführt. 
Dem Hinweis wird nicht gefolgt. 
 
 

 
 
Das Plangebiet liegt vollständig in der Schutzzone III der Wasserfassung Lohmen. Die 
Grenzen der Trinkwasserschutzzonen I bis III sind im Bereich des Plangebiets in der 
Planzeichnung dargestellt. Eine vollständige Darstellung der Schutzzone III übersteigt den 
gewählten Planausschnitt deutlich und ist für die Beurteilung des Plangebiets nicht 
erforderlich. 
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Der Wasserversorgungs- und Abwasserzweckverband Güstrow-Bützow-Sternberg und die 
untere Wasserbehörde wurden an der Aufstellung des B-Plans beteiligt. Zur Ausweisung der 
Schutzzonen gab es von beiden sachkundigen Stellen keine Kritiken oder Hinweise. 
Dem Hinweis wird nicht gefolgt. 
 
 

 

 
 
Abstände zwischen Trinkwasserbrunnen und Baugrenzen sind nicht bekannt. 
Der Wasserversorgungs- und Abwasserzweckverband Güstrow-Bützow-Sternberg und die 
untere Wasserbehörde wurden an der Aufstellung des B-Plans beteiligt. Hinweise zu 
Trinkwasserbrunnen wurden von beiden sachkundigen Stellen nicht gegeben. 
Dem Hinweis wird nicht gefolgt. 
 
 

 
 
Auch die untere Bodenschutzbehörde des Landkreises Rostock und das Staatliche Amt für 
Landwirtschaft und Umwelt  fordern wegen der langandauernden gewerblichen Nutzung des 
Plangebiets eine historische Recherche über den Standort. Die historische Recherche wurde mit 
Datum vom 14.08.2020 erarbeitet und den Bodenschutzbehörden vorgelegt. Daraufhin haben die 
Bodenschutzbehörden des Landkreises und des StALU MM mitgeteilt, das von weitergehenden 
Forderungen abgesehen wird. 
Dem Hinweis wird gefolgt. 
 
 

 
 
Die Begründung wurde bereits in der Fassung vom 16.03.2020 um diesen Hinweis ergänzt. 
Es wurde eine Emissions- und Immissionsprognose für Schall  vom Büro für Schallschutz AQU 
Gesellschaft für Arbeitsschutz, Qualität und Umwelt mbH Rostock mit Datum vom 22. Februar 
2021 angefertigt und als Anlage zur Begründung des B-Plans bestimmt. Die 
zusammenfassenden Ergebnisse der Prognose wurden direkt in die Begründung des B-Plans 
übernommen. Unter der Textlichen Festsetzung 4 „Schutz vor Geräuschen“ wurde die 
Lärmproblematik abschließend behandelt. 
Der Anregung wird teilweise gefolgt. 
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Die Art der baulichen Nutzung wurde von einem allgemeinen in ein reines Wohngebiet geändert. 
In der Planzeichnung und den zugehörigen Textlichen Festsetzungen sowie der Begründung wird 
übereinstimmend ein reines Wohngebiet nach § 3 BauNVO ausgewiesen.  
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 

 
 
Die leitungsgebundene Gasversorgung wird von der Gemeinde angestrebt. Über die Realisierung 
wird der Versorgungsbetrieb nach Wirtschaftlichkeitsprüfung entscheiden. 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Der in Aufstellung befindliche B-Plan erhält die Nr. 12. 
Der Anregung wird gefolgt. 
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Auf der Grundlage der Ergebnisse der Emissions- und Immissionsprognose für Schall 
entscheidet sich die Gemeinde für die Festsetzung eines Reinen Wohngebiets. Die Öffentlichkeit 
und die Behörden werden nochmals an der Aufstellung der Planung beteiligt. 
Der Empfehlung wird gefolgt. 
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Die Gemeinde Lohmen wird im Zeitraum von 2021 bis voraussichtlich 2023 einen 
Flächennutzungsplan aufstellen. Der Aufstellungsbeschluss wurde von der Gemeindevertretung 
am 29.09.2020 gefasst.   
In der Begründung wird der Standort des kleinen Wohngebiets am Werthmannshof aus der Sicht 
eines Flächennutzungsplans ausführlich betrachtet und bewertet. Die Gemeinde entscheidet sich 
im Rahmen der Abwägung für die Beibehaltung des Wohngebiets Werthmannshof in der 
Nachbarschaft bereits vorhandener Wohnbebauung.  
Die Gemeinde ist jedoch der Auffassung, dass der B-Plan Nr. 12 „Werthmannshof“ als vorzeitiger 
Bebauungsplan nach BauGB § 8 (4) aufgestellt werden kann. Dringender Grund für die 
Aufstellung des B-Plans „Werthmannshof“ ist der Bedarf an Wohnraum in der Gemeinde. 
Der Anregung wird weitestgehend gefolgt. 
 
 

 
 
Die Gemeinde ändert die Ausweisung eines  Allgemeinen Wohngebiets WA in ein Reines 
Wohngebiet WR.  
Der Empfehlung wird gefolgt. 
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Die Gemeinde verzichtet auf die TF 2.2      
Der Empfehlung wird gefolgt. 
 
 
 

 
 
Die Gemeinde verzichtet auf die TF 2.2 
Der Empfehlung wird gefolgt. 
 
 
 

 
 
Die Gemeinde setzt die Verkehrsfläche als öffentliche Verkehrsfläche fest. 
Der Empfehlung wird gefolgt. 
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Die Stellungnahme der Unteren Immissionsschutzbehörde enthält keine Anregung, die weiteren 
4 Stellungnahmen der Fachämter werden in die Abwägung eingestellt. 
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Auf der vorgelegten Planzeichnung war die Breite des Straßengrundstücks mit 6 m vermaßt. 
Die Fahrbahn war mit einer Breite von 5 m gezeichnet und kann auch in dieser Breite 
realisiert werden. In der Begründung wurde unter 7.1. mitgeteilt, dass ein Wohnweg mit einer 
Fahrbahnbreite von 5,0 m vorgesehen ist. 
Zum besseren Verständnis wurde die Planzeichnung um einen schematischen 
Straßenquerschnitt ergänzt. 
Die Anordnung einer geringen Anzahl öffentlicher Parkstände auf dem Wohnweg wird im 
Rahmen der weiteren Planung geprüft. 
 
 
 

 
 
Der Hinweis wird im weiteren Verfahren beachtet. 
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Durch eine Wendeschleife für ein Abfallfahrzeug wird sehr viel Verkehrsfläche beansprucht, 
welche der Wohnbaufläche verloren geht. 
 
Im Rahmen der öffentlichen Auslegung der Planung gab es keine Kritik an der vorgesehenen 
Entsorgungspraxis. 
 
Die Gemeinde bleibt bei der Ausweisung einer Abstellfläche für Abfallbehälter. Die 
Abfallbehälter sollen dort nur am Abfuhrtag bereitgestellt werden. Die Begründung wird 
diesbezüglich unter 7.9 ergänzt. 
 
 

 
 
Der Hinweis wird im weiteren Verfahren beachtet. 
 



Abwägungsmaterial B-Plan Nr. 12 (ehemals 4) „Werthmannshof“  Seite 13 

Geistert   E:\BP 12 Werthmannshof\Behörden\Abwägungsmaterial BP12 2021-04-22.doc 

 

 
 
Der Hinweis zum Zeitraum der Gehölzrodung wird in die Satzung als Hinweis aufgenommen 
und im weiteren Verfahren beachtet. 
Zwei geschützte Bäume wurden in der Planzeichnung mit Baugrenzen aus der bebaubaren 
Fläche herausgelöst. 
Die weiteren, zu rodenden Bäume besitzen keinen gesetzlichen Schutz und werden in der 
Planzeichnung mit Baumart und Stammumfang dargestellt. 
Dem Hinweis wurde gefolgt. 
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Die Hinweise zur Niederschlagsentwässerung und zum Verbot von Bohrungen sind in der 
Begründung unter 5.6 bereits enthalten und werden im weiteren Verfahren beachtet. 
Die Anschlussbedingungen an das Trink- und Schmutzwassernetz werden mit dem WAZ 
abgestimmt. 
Die Hinweise werden beachtet. 
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Auch ein Bürger und das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt  fordern wegen der 
langandauernden gewerblichen Nutzung des Plangebiets eine historische Recherche.  
Die historische Recherche wurde mit Datum vom 14.08.2020 erarbeitet und den 
Bodenschutzbehörden vorgelegt. Daraufhin haben die Bodenschutzbehörden des Landkreises 
und des StALU MM mitgeteilt, das von weitergehenden Forderungen abgesehen wird. 
Dem Hinweis wurde gefolgt. 
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Sehr geehrter Herr Geistert, 
 
zu den eingereichten Unterlagen gebe ich im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher 
Belange folgende Stellungnahme ab: 
 
Bereich Flurneuordnung 
 

Der gesamte Planungsbereich unterliegt dem Flurneuordnungsverfahren „Lohmen“. 
Zuständig für die Bearbeitung ist die NBS Landentwicklung GmbH als beauftragte Stelle. 
Seitens der NBS Landentwicklung GmbH gibt es keine Bedenken. Die Planungen werden im 
Flurneuordnungsverfahren bei der Neuzuteilung der Flurstücke berücksichtigt. 
 
Bereich Naturschutz, Wasser und Boden 
 

Durch den vorliegenden Entwurf sind derzeit wasser- und naturschutzrechtliche Belange des 
StALU MM nicht betroffen. 
 

Bodenschutzrechtlich kann dem B-Plan in der vorliegenden Form nicht zugestimmt 
werden. 
 

Aufgrund der vorherigen Nutzungssituation der ehemaligen Hofstelle sind relevante 
Bodenbelastungen durch eingesetzte Betriebsstoffe und Abfallverkippungen nicht 
auszuschließen. 
Die Gemeinde Lohmen hat die Verpflichtung, im laufenden B-Plan-Verfahren die 
bodenschutzrechtliche Unbedenklichkeit für die geplante Nutzung nachzuweisen. 
 

Auflage: 
In Abstimmung mit den zuständigen Bodenschutzbehörden des Landkreises Rostock und 
des StALU MM sind durch die Gemeinde Lohmen Art und Umfang einer erforderlichen 
Historischen Recherche und Orientierenden Altlastenuntersuchung festzustellen und für die 
nachfolgenden Untersuchgen ein hierfür altlastensachverständiges Ingenieurbüro zu 
beauftragen.  
Erst im Ergebnis des Gutachtens wird über das weitere Vorgehen seitens der Bodenschutz-
behörden entschieden. 
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Auch ein Bürger und der Landkreis Rostock fordern wegen der langandauernden gewerblichen 
Nutzung des Plangebiets eine historische Recherche.  
Die historische Recherche wurde mit Datum vom 14.08.2020 erarbeitet und den 
Bodenschutzbehörden vorgelegt. Daraufhin haben die Bodenschutzbehörden des Landkreises 
und des StALU MM mitgeteilt, das von weitergehenden Forderungen abgesehen wird. 
Dem Hinweis wurde gefolgt. 
 
 
Bereich Immissionsschutz 
 

Hinsichtlich des B-Planes Nr. 4 möchte ich auf folgende nach dem BImSchG 
genehmigungsbedürftige Anlagen in einem Umkreis von ca. einem Kilometer zum Vorhaben 
hinweisen: 
 

In einer Entfernung von ca. 235 m in östlicher Richtung betreibt die Produktivgenossenschaft 
Gerdshagen/Lohmen e.G. in Lohmen eine Rindermastanlage mit 697 genehmigten 
Rinderplätzen sowie in einer Entfernung von ca. 550 m in südlicher Richtung eine 
Biogasanlage mit einer Durchsatzleistung von 45,9 t/d und einer 
Rohgasproduktionskapazität von 2,9 Mio. Nm³/a, ein Biogas-BHKW mit einer 
Feuerungswärmeleistung von 1.882 kW, ein Gärrestlager mit einer Lagerkapazität von 
10.207 m³ Gülle sowie ein Biogaslager mit einem Fassungsvermögen von 8,06 t. Bei der 
Biogasanlage handelt es sich zudem um einen Betriebsbereich der unteren Klasse nach der 
Störfall-Verordnung (12. BImSchV) nach § 2 Nr. 1 der 12. BImSchV (max. mögliches 
Fassungsvermögen von 21.329 kg Biogas). 
 
Bezüglich dieser Anlagen ist zu berücksichtigen, dass bei einem bestimmungsgemäßen 
Anlagenbetrieb Gerüche und Luftschadstoffe in Form von Ammoniak und Stickstoff sowie 
Schall innerhalb der gesetzlichen Grenzwerte emittiert werden können.  
 
Die Hinweise über die Rindermastanlage und die Biogasanlage wurden in die Begründung 
übernommen. 
Die Rindermastanlage wird seit 2009 nicht mehr betrieben. 
 
 
 

Weiterhin befindet sich in einer Entfernung von ca. 420 m in nördlicher Richtung die 
Flüssiggasanlage der Propan Rheingas GmbH & Co. KG mit einem Fassungsvermögen von 
28,6 t. 
 
Der Hinweis über die Flüssiggasanlage wurde in die Begründung übernommen 
 
 
 

Seitens des StALU MM bestehen zum Planvorhaben keine immissionsschutz- bzw. 
abfallrechtlichen Bedenken. 
 
Weitere vom StALU MM zu vertretende Belange sind nicht betroffen. 
 
Diese Stellungnahme bezieht sich nur auf die von Ihnen vorgelegten Unterlagen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
Silke Krüger-Piehl 
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Es wurde eine Emissions- und Immissionsprognose für Schall  vom Büro für Schallschutz AQU 
Gesellschaft für Arbeitsschutz, Qualität und Umwelt mbH Rostock mit Datum vom 22. Februar 
2021 angefertigt und als Anlage zur Begründung des B-Plans bestimmt. Die 
zusammenfassenden Ergebnisse der Prognose wurden direkt in die Begründung des B-Plans 
übernommen. Unter der Textlichen Festsetzung 3 „Immissionsschutz“ wurde die 
Lärmproblematik abschließend behandelt. Das Gutachten wurde dem Landesamt für Umwelt, 
Naturschutz und Geologie M-V zur Kenntnis gegeben, mit Schreiben vom 19.04.2021 hat das 
landesamt die Plausibilität der Prognose bestätigt. 


